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„Es gab mal Zeiten, da lief so etwas 
nicht vor 20 Uhr.“ Mit diesen Worten 
beschwerte sich eine Zuschauerin all-
gemein über Mediatheken von Fernseh-
sendern. Dort seien schon tagsüber 
Sendungen abrufbar, die im Fernseh-
programm erst nach 20 Uhr gezeigt 
werden dürfen. Sie sprach damit einen 
Sachverhalt an, der bei vielen Fernseh-
zuschauern für Verwirrung sorgt. 

Fast alle Sender betreiben heute neben 
ihrem Fernsehprogramm eine Media-
thek im Internet. Dort können die Zu-
schauer Sendungen abrufen, die sie im  
laufenden Programm verpasst haben. 
Das ist grundsätzlich ein nützlicher  
Service. Verwirrend wird es aber beim 
Jugendschutz: Denn der ist in Media-
theken anders geregelt, als bei der  
Ausstrahlung im Fernsehen. 

Im Fernsehen sorgen Zeitgrenzen  
für den Schutz von Kindern und Jugend-
lichen: Filme mit einer Alterseinstufung 
ab 16 oder 18 Jahren sind dort nicht vor 
22 beziehungsweise 23 Uhr zu sehen. 
Gewalthaltige Filme mit einer Einstufung 

Kinderschutz in Mediatheken? 
Nur wirksam, wenn Eltern mitmachen!

ab 12 Jahren werden erst ab 20 Uhr ge-
sendet. 

Bei Mediatheken ist die Lage kompli-
zierter. Gewalthaltige Filme mit einer  
Alterseinstufung ab 12 Jahren dürfen 
hier auch tagsüber abrufbar sein. Einzige  
Voraussetzung: sie müssen getrennt 
sein von Inhalten, die für Kinder be-
stimmt sind. Für Videos mit einer  
Freigabe ab 16 oder 18 Jahren gilt die-
se Regelung jedoch nicht. In diesen 
Fällen muss der Sender andere Maß-
nahmen ergreifen. In einigen Mediathe-
ken sind solche Filme daher erst ab 22  
beziehungsweise 23 Uhr abrufbar. An-
dere Mediatheken versehen die Filme 
mit einer Alterskennzeichnung, die von 
anerkannten Jugendschutzprogram-
men ausgelesen werden kann. Diese 
Maßnahme reicht ebenfalls aus, um die 
gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen. 

Damit Alterskennzeichen und Tren-
nungsgebot Kinder und Jugendliche 
tatsächlich schützen können, müssen 
die Eltern aktiv werden. Und zwar, indem 
sie ein Jugendschutzprogramm auf dem 

Gerät ihres Kinds installieren und die 
richtige Alterseinstellung vornehmen. 
Tun sie das nicht, können Kinder alle  
Internetseiten finden, nach denen sie 
suchen, und frei auf die Inhalte zu- 
greifen - auch auf Filme, die erst ab 16 
oder 18 Jahren freigegeben sind. 

Für Mediatheken gilt daher, was auch 
sonst für die Internetnutzung gilt: Kin-
der und Jugendliche sollten nur mit  
einem geeigneten Jugendschutzpro-
gramm online gehen. 

Ganz andere Maßnahmen sind dage-
gen nötig, wenn die Familie Streaming-
Portale wie Netflix oder Watchever nutzt. 
Auch hier müssen Eltern aktiv werden 
und die Schutzmaßnahmen umsetzen, 
die der jeweilige Anbieter vorsieht. Mehr 
dazu auf scout-magazin.de unter Hallo 
Streaming! Bye-bye Jugendschutz?

Grundsätzlich aber gilt: Einen hundert-
prozentigen Schutz kann keine Soft-
ware bieten. Eltern sollten deshalb 
gerade jüngere Kinder bei der Medien-
nutzung begleiten und mit ihnen über ihre  
Medienerlebnisse sprechen.

Anbieter von Internetseiten können die 
Inhalte ihrer Angebote mit Alterskennzei-
chen versehen. Das geschieht durch eine 
spezielle Datei (age-de.xml). Anerkannte 
Jugendschutzprogramme erkennen das 
Alterskennzeichen und sperren die Inter-
netseite, wenn das Kind noch zu jung ist. 

Jugendschutzprogramme werden nut-
zerseitig auf dem Computer instal- 
liert – in der Regel von den Eltern. Um 
ihrem Kind die Nutzung von altersge-
rechten Internetinhalten zu ermöglichen, 
müssen sie das Programm einrichten, in-
dem sie die zutreffende Alterseinstellung 
wählen. 

Derzeit ist ein anerkanntes Jugend-
schutzprogramm verfügbar. Das kos-
tenlose Programm JuSProg kann unter 
Jugendschutzprogramm.de herunterge-
laden werden. Zusätzliche Informationen 
finden Sie auf der Seite der Kommission 
für Jugendmedienschutz (KJM).
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